
94 Gesetzblatt Teil II Nr. 6 — Ausgabetag: 22. Juni 1989

Staates als Erben, Vermächtnisnehmer oder Pflichtteilsbe
rechtigte in Betracht kommen.

Artikel 35
(1) Hat ein Staatsbürger des Entsendestaates einen Nach

laß im Empfangsstaat hinterlassen oder kommen Staatsbür
ger des Entsendestaates als Erben, Vermächtnisnehmer oder 
Pflichtteilsberechtigte in einem Nachlaßverfahren, unabhän
gig von der Staatsbürgerschaft des Erblassers zur Zeit seines 
Todes, in Betracht, so ist eine konsularische Amtsperson be
rechtigt, die zuständigen Organe des Empfangsstaates zu er
suchen, Maßnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Verwal
tung des Nachlasses zu treffen. Sie kann in Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates bei der 
Durchführung dieser Maßnahmen mitwirken und für eine 
Vertretung der Erben, Vermächtnisnehmer oder Pflichtteils
berechtigten sorgen.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann sich bei der Aus
übung der in Absatz 1 festgelegten Aufgaben direkt an die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates wenden.

Artikel 36
(1) Eine konsularische Amtsperson ist berechtigt, von den 

zuständigen Organen des Empfangsstaates nach Abschluß 
eines Nachlaßverfahrens das zur Erbmasse gehörende be
wegliche Vermögen oder den durch den Verkauf des beweg
lichen oder unbeweglichen Vermögens erzielten Geldbetrag 
zur Weiterleitung an einen Staatsbürger des Entsendestaates 
entgegenzunehmen, sofern dieser Staatsbürger Erbe, Ver
mächtnisnehmer oder Pflichtteilsberechtigter ist, im Emp
fangsstaat keinen Wohnsitz hat und am Nachlaßverfahren 
weder persönlich noch durch einen Vertreter teilgenommen 
hat.

(2) Die in Absatz 1 genannten Vermögenswerte werden 
einer konsularischen Amtsperson erst übergeben, wenn in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangs
staates die Nachlaßverbindlichkeiten, mit denen der Nachlaß 
belastet ist, und die mit dem Nachlaß verbundenen Steuern 
bezahlt sind oder deren Bezahlung sichergestellt ist.

(3) Die Weiterleitung und Ausfuhr der in Absatz 1 genann
ten Vermögenswerte an die Berechtigten erfolgt gemäß den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates.

Artikel 37
(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates übergeben 

einer konsularischen Amtsperson die von einem Staatsbürger 
des Entsendestaates mitgeführten persönlichen Gegenstände, 
Geldmittel und Wertsachen, wenn dieser während eines zeit
weiligen Aufenthalts im Empfangsstaat verstorben ist und 
die Übergabe der Vermögenswerte an einen Bevollmächtigten 
nicht möglich ist.

(2) Die Übergabe und Ausfuhr der in Absatz 1 genannten 
Vermögenswerte erfolgt gemäß den Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates.

Artikel 38
(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates benach

richtigen eine konsularische Amtsperson schriftlich über alle 
Fälle, in denen es notwendig ist, einen Vormund oder Pfle
ger für einen Staatsbürger des Entsendestaates, der seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt im Empfangsstaat hat, zu bestellen.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, sich we
gen der Bestellung eines Vormundes oder Pflegers für einen 
Staatsbürger des Entsendestaates an die zuständigen Organe 
des Empfangsstaates zu wenden und geeignete Personen für 
die Bestellung als Vormund oder Pfleger vorzuschlagen.

Artikel 39
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, mit 

einem Staatsbürger des Entsendestaates in Verbindung zu 
treten, sich mit ihm zu treffen, ihm Unterstützung im Ver
kehr mit den Organen des Empfangsstaates zu gewähren, ihm 
Hilfe in von diesen Organen behandelten Angelegenheiten zu 
leisten und ihm die Unterstützung eines Rechtsanwaltes oder 
einer anderen Person zu’’sichern sowie einen Dolmetscher zu 
vermitteln.

(2) Der Empfangsstaat schränkt in keiner Weise die Be
ziehungen und den Zutritt eines Staatsbürgers des Entsende
staates zur konsularischen Vertretung ein.

(3) Die Organe des Empfangsstaates unterstützen eine 
konsularische Amtsperson beim Erhalt von Informationen 
über Personen, die die Staatsbürgerschaft des Entsendestaates 
besitzen, damit sich die konsularische Amtsperson mit diesen 
Staatsbürgern in Verbindung setzen oder treffen kann.

Artikel 40
(1) Wird ein Staatsbürger des Entsendestaates im Emp

fangsstaat festgenommen, verhaftet oder einer anderen Be
schränkung seiner persönlichen Freiheit unterworfen, benach
richtigen die zuständigen Organe des Empfangsstaates dar
über die konsularische Amtsperson. Diese Benachrichtigung 
soll so bald wie möglich erfolgen.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der vorläufig festgenom
men, verhaftet oder einer anderen Beschränkung der persön
lichen Freiheit unterworfen wurde oder der eine Freiheits
strafe im Empfangsstaat verbüßt, zu besuchen und mit ihm 
Verbindung zu unterhalten. Besuche werden innerhalb von 
acht Tagen nach dem Zeitpunkt gestattet, an dem der Staats
bürger vorläufig festgenommen, verhaftet oder einer anderen 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit unterworfen 
wurde. Die Besuche können wiederholt in angemessenen Zeit
abständen erfolgen.

(3) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren den betroffenen Staatsbürger des Entsendestaates über 
die ihm nach diesem Artikel zustehenden Rechte.

(4) Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäß 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates unter der Vor
aussetzung ausgeübt, daß diese Rechte dadurch nicht aufge
hoben werden.

Artikel 41
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einem 

Schiff des Entsendestaates in einem Hafen, den Territorial- 
und Binnengewässern des Empfangsstaates Unterstützung 
und Hilfe zu leisten.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann mit einem Schiff 
des Entsendestaates Verbindung aufnehmen und sich an Bord 
begeben, sobald das Schiff die Verkehrserlaubnis mit dem 
Land erhalten hat.

(3) Dem Kapitän und den Besatzungsmitgliedern eines 
Schiffes des Entsendestaates ist es gestattet, mit einer kon
sularischen Amtsperson Verbindung aufzunehmen. Vorbe
haltlich der Rechtsvorschriften des Empfangsstaates können 
sie sich auch in die konsularische Vertretung begeben.

(4) Eine konsularische Amtsperson kann in Ausübung ihrer 
Funktionen in allen Fragen hinsichtlich eines Schiffes des 
Entsendestaates, des Kapitäns, der Besatzungsmitglieder, der 
Passagiere oder der Ladung die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates um Unterstützung und Hilfe ersuchen.

Artikel 42
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,

1. unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaates, 
alle während der Reise eines Schiffes des Entsendestaa
tes an Bord eingetretenen Vorkommnisse zu untersuchen 
und den Kapitän und die Besatzungsmitglieder darüber 
zu befragen;

2. unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaa
tes, alle Streitfragen zwischen dem Kapitän und einem 
Besatzungsmitglied, einschließlich der Streitfragen über 
den Lohn und den Heuervertrag, zu klären;

3. Maßnahmen zur An- oder Abmusterung des Kapitäns 
oder eines Besatzungsmitgliedes zu treffen, sofern das 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates nicht wider
spricht;

4. - Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des Kapitäns,
eines Besatzungsmitgliedes oder eines Passagiers zu tref
fen oder deren Rückreise zu veranlassen;


